
Urschrift 
Arbeitsgericht Heilbronn 
Aktenzeichen: 5 Ca 142/20 
(Bitte bei allen Schreiben angeben!) 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

◄
Mdt.z. Ktn. 

1 Wiedervorlage ►Rücksprache
DGB Rechtsschutz GmbH 

In der Rechtssache 

 

- Kläg. -

Proz.-Bev.: DGB Rechtsschutz GmbH 
Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn 

gegen 

- Bekl. -

Büro Heilbronn 

2 4. NOV. ZOZO 

Ertedlgt I Fristen+ Termine 18earbe1tet 

.......................... ............................ ..............................

Proz.-Bev.: 

hat das Arbeitsgericht Heilbronn - 5. Kammer - durch den Direktor des Arbeitsgerichts ... , d. 
ehrenamtliche Richterin ... und d. ehrenamtlichen Richter ... auf die mündliche Verhandlung 
vom 10.11.2020

für Recht erkannt: 

1. Das Versäumnisurteil vom 29.09.2020 wird aufrechterhalten.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Streitwert: EUR 785,30.

4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen.













Urteil vom 10.11.2020, 5 Ca 142/20 

- 7 -

Mit der Berufungsschrift soll das bei elektronischer Übermittlung erhaltene Original, an

sonsten eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt 

werden. Die Geschäftsstelle des Landesarbeitsgerichts bittet, Schriftsätze in fünffacher 

Fertigung einzureichen. Dies gilt nicht bei Einreichung der Schriftsätze als elektronisches 

Dokument gemäß§ 46c ArbGG. 

2. Für d. Kläg. ist gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel nicht gegeben.

D. Vorsitzende:

 



Arbeitsgericht Heilbronn 

5 Ca 142/20 

Verkündet am 10.11.2020 






